
 
 

Protokollauszug 
aus der 

8. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Landes-
hauptstadt Potsdam  

vom 04.03.2015 

 
öffentlich 
Top 8.2 Stadtenergieplanung 

14/SVV/0262 
geändert beschlossen 

 
Der Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung hat der 
Vorlage mit Änderungen und Ergänzungen zugestimmt, denen sich der Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr angeschlossen hat. Der Wortlaut dieser Änderungen 
wurde den Stadtverordneten mit den „Stellungnahmen der Ausschüsse“ ausgereicht; die so 
geänderte Vorlage wird zur Abstimmung gestellt. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, wie die Inhalte des integrierten 
Klimaschutzkonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich des 
Maßnahmenkatalogs in das kommunale Planungsrecht integriert werden können, um 
damit die Voraussetzungen für die Umsetzung des Konzeptes im Bereich der 
Bauleitplanung zu schaffen (siehe Anlage 1, „Stadtenergieplanung“). 
 
Dabei sollen das kommunale Klimaschutz- und das Energieversorgungskonzept 
Grundlage einer künftigen Energie- und Klimaleitplanung werden (siehe Anlage 2: Modell 
„Stadtentwicklungsplanung“). 
 
Der Oberbürgermeister wird weiterhin beauftragt zu prüfen, welche notwendigen 
personellen und organisatorischen Maßnahmen hierfür zu treffen sind. 
 
Das Ergebnis ist den Ausschüssen für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche 
Entwicklung sowie für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr im Juli 2015 vorzulegen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
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BESCHLUSS 
der 8. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 04.03.2015 

 
 
 Stadtenergieplanung 

Vorlage: 14/SVV/0262 
  
   

 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, wie die Inhalte des 
integrierten Klimaschutzkonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam 
einschließlich des Maßnahmenkatalogs in das kommunale Planungsrecht 
integriert werden können, um damit die Voraussetzungen für die Umsetzung 
des Konzeptes im Bereich der Bauleitplanung zu schaffen (siehe Anlage 1, 
„Stadtenergieplanung“). 
 
Dabei sollen das kommunale Klimaschutz- und das 
Energieversorgungskonzept Grundlage einer künftigen Energie- und 
Klimaleitplanung werden (siehe Anlage 2: Modell 
„Stadtentwicklungsplanung“). 
 
Der Oberbürgermeister wird weiterhin beauftragt zu prüfen, welche 
notwendigen personellen und organisatorischen Maßnahmen hierfür zu 
treffen sind. 
 
Das Ergebnis ist den Ausschüssen für Klima, Ordnung, Umweltschutz und 
ländliche Entwicklung sowie für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr im Juli 
2015 vorzulegen. 

 
 

 
 Abstimmungsergebnis:  

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 

 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich beglaubigt. 
 
Dem Beschluss wird __1___ Seite beigefügt. Die Anlagen 1 und 2 sind im Ratsinformationssystem 
hinterlegt. 
 
Potsdam, den 10. März 2015  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 

Stempel 
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